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Am Bundesrathstiſch Dr Nieberding u a
Eingegangen iſt ein Handels Schiffahrts und Freundſchafts

vertrag zwiſchen dem Reiche und dem Staate Nicaragua
8 e e ite Berathung der Juſtiznovelle wird fort

etzt
s 103 handelt von der Durchſuchung von Räumen und

Sachen bei anderen Perſonen als dem Verbrecher
Abg Dr Rintelen Centr beantragt dazu folgenden Zuſatz

Die Unterſuchung des Körpers einer nicht ange
ſchuldigten Perſon zum Zweck der Verfolgung von Spuren
einer ſtrafbaren Handlung gegen den Willen der Perſon iſt
unzuläſſig
Abg Rintelen Ctr Nach einer Entſcheidung des Reichs

gerichts vom 11 Mai 1886 iſt die körperliche Unterſuchung auch
bei anderen Perſonen als den Angeſchuldigten ſelbſt unter An
wendung von Gewalt geſtattet Dieſe Anſchauung iſt un
begreiflich und widerſpricht nicht nur dem Sinne des Geſetzes
ſondern auch der guten Sitte Jede phyſiſche Gewalt zum
Zwecke der körperlichen Unterſuchung muß das Gefühl empören
es iſt geradezu eine Art von Tortur eine Brutalität Jch bitte
Sie deshalb meinen Antrag anzunehmen

Geheimrath v Lenthe Die Feſtſtellung des objektiven That
beſtandes liegt nicht allein im Jntereſſe der Strafverfolgung
ſondern oft auch gerade im Jntereſſe der Angeklagten deren
Unſchuld vielleicht nur durch die körperliche Unterſuchung einer
Perſon zu Tage treten kann Das Hauptmotiv zu dem Antrage
wie der Herr Vorredner hat durchblicken laſſen iſt einer Ver
letzung des Schamgefühls vorzubeugen die mit der Unter
ſuchung einer weiblichen Perſon verbunden ſein ſoll Nach
meiner Erfahrung ſind jedoch Fälle in denen weibliche Per
ſonen unterſücht worden ſind außerordentlich ſelten Das iſt
ein klarer Beweis dafür daß man ſich ſcheut eine ſolche Unter
ſuchung vorzunehmen daß ſie aber manchmal unvermeidlich iſt
Das Schamgefühl des Weibes wird vielleicht ſchon dadurch
verletzt daß ihr Name in einer kriminellen Sache auch nur
genannt wird Die körperliche Unterſuchung muß ſelbſtverſtänd
lich in einer Weiſe geſchehen daß die Verletzung des Scham
gefühls ausgeſchioſſen iſt z B durch Hebammen Der Herr
Antragſteller hat hier eine Reichsgerichtsentſcheidung kritiſirt
Jch glaube wir haben hier nicht die Richtigkeit von Reichs
gerichtsentſcheidungen zu prüfen ſondern nur ob eine

Beſtimmung wie ſie der Antrag verlangt zweck
mäßig iſtAbg Stadthagen Soz Jch muß den Ausführungen des
Antragſtellers durchaus beitreten zumal der Antrag nicht nur
im Jntereſſe des Angeklagten ſondern auch im Jntereſſe ganz
unverdächtiger Perſonen liegt So iſt mir ein Fall aus
Mecklenburg bekannt wo durch eine körperliche Unterſuchung
das Schamgefühl eines fünfzehnjährigen Mädchen arg verletzt
wurde gegen das ſich ihr Schwager vergangen haben ſollte
Das Mädchen machte von ihrem Rechte das Zeugniß zu ver
weigern Gebrauch und weigerte ſich auch ſich der körperlichen
Interſuchung zu unterziehen Nun aber wurde ſie mit Gewalt

von vier Frauen ausgezogen und von einem Sanitätsrath unter
ſucht Mag gegen den Schwager noch ſo ſtarker Verdacht vor
gelegen haben eine derartige Unterſuchung iſt für das Scham
gefuhl des Mädchens ſo ſchlimm wie möglich und nicht nur
das Sittlichkeitsgefühl leidet darunter ſondern ebenſoſehr auch
das perſönliche Freiheits und Gerechtigkeitsgefühl

Abg Dr v Mearquardſen nl Wenn ich hier mit einigen ſ
Worten auf die Sache eingehe ſo geſchieht das deshalb weil
ich mit verantwortlich bin für den Wortlaut der betreffenden
Beſtimmung der Strafprozeßordnung welche heute auf dieſem
Gebiete gilt Der Abg Rintelen iſt der Anſicht daß man in
der Reichsjuſtizkommiſſion nicht zu den Schlüſſen gelangt
ſei die von dem Reichsgericht in dieſer prozeßrechtlichen
Beſtimmung gezogen ſeien Das kann ich von
meiner Perſon nicht behaupten und ich kann mich da
auch auf die Auffaſſung des damaligen Abgeordneten Schwarze
eine der Hauptper ſönlichkeiten bei der Berathung der Straf
prozeßordnung berufen der bezüglich dieſes Paragraphen von
vornherein auf demſelben Standpunkte ſtand den ſpäter das
Reichsgericht eingenommen hat Aber nicht nur der Kollege
Schwarze ſondern eine ganze Reihe bedeutender Kommentatoren
ich nenne die Namen Max Löwe Keller Stenglein Laband
haben ſich auf die Seite des angegriffenen Reichsgerichtsurtheilsgeſtellt Jch will nicht weiter a das delikate Thema eingehen

nur das Eine möchte ich noch hervorheben daß auch die Ver
theidigung ein viel größeres re daran hat daß die bis
herige Praxis feſtgehalten als daß ſie aufgegeben wird denn es
können leicht Fälle vorkommen wo nur durch die körperliche
Unterſuchung einer Perſon die Unſchuld des Angeklagten er
wieſen werden kann

Abg Frhr v Gültlingen Rp Gegenüber dem Antrag
ſteller der mit bewegten Worten die ſittlichen Nachtheile der
zwangsweiſen körperlichen Unterſuchung geſchildert hat bin
ich der Meinung daß von einer Verletzung des Scham
gefühls nicht gut die Rede ſein kann da volle Garantie
dafür gegeben iſt daß die körperliche Unterſuchung ſtets
nur in den allerdecenteſten Formen ſtattfindet Jch halte
die getadelte Rechtſprechung des Reichsgerichts für durchaus
richtig Jn dem hier herangezogenen Fall handelte es ſich um
einen Mann der beſchuldigt war an zwei Kindern unter vier
zehn Jahren unſittliche Handlungen vorgenommen zu haben
Er beantragte die Unterſuchung der beiden Kinder Dieſer An
trag wurde abgelehnt und der Angeklagte verurtheilt Das
Reichsgericht hat die gegen das Urtheil eingelegte Reviſion für
begründet erklärt Wollen Sie dieſen Standpunkt für un
gerechtfertigt erklären ſo würde damit den Jntereſſen der Ver
theidigung ſehr ſchlecht gedient ſein Jch kann daher dem An
trage Rintelen nicht zuſtimmen

Abg Schymidt Warburg Centr a will nicht beſtreiten
daß ausnahmsweiſe eine zwangsweiſe Unterſuchung im Jntereſſe
der Vertheidigung dienlich ſein kann Die erwähnte Judikatur
des Reichsgerichts aber widerſpricht dem Sinne des Geſetzes
Wenn Herr v Marquardſen ſagt er hätte die dem betr Para
graphen vom Reichsgericht gegebene Auslegung demſelben von
Anfang an gegeben ſo erwidere ich ihm Dann hätten Sie dem
Geſetz einen anderen Wortlaut geben ſollen Nach meiner
Anſicht darf man bei der Auslegung eines Geſetzes ſich nicht
nach der Meinung eines einzelnen ſondern nach den Anſchauungen der Majorität richten Die Majorität der Jnniz
kommiſſion aber hat dem Paragraphen den ihm vom Abg
v Marquardſen beigelegten Sinn nicht gegeben Es iſt
nun Sache des Reichstages durch Annahme des Antrages
Rintelen einer weiteren irrthümlichen Auslegung des Geſetzes
vorzubeugen Lehnen Sie dieſen Antrag ab dann kann das
Reichsgericht immer weiter interpretiren und das Geſetz auch
wohl gar auf ſolche Perſonen ausdehnen die ein Recht zur
Zeugnißverweigerung haben Jch hätte gar nichts dagegen da
unter Sicherung aller Kautelen namentlich in der Richtung da
das Protokoll über die Unterſuchung nicht jedem zugänglich ge
macht wird und daß die Unterſuchung von Frauen nur durch

n ſtattfindet in ganz beſtimmten Fällen die
nterſuchung geſtattet wird Dieſe Fälle müßten aber dann erſt

von der Kommiſſion genau ſixirt werden
Abg Nintelen Ctr Bei den Verhandlungen der Juſtiz

kommiſſion iſt nach dem Wortlaut der Protokölle von einer
ſolchen Auslegung wie Herr von Marquardſen dem Geſetze

Beiblatt zu Nr 551 der Saale Zeitung
giebt nicht die Rede geweſen und die Jnterpretation der Kom
mentatoren iſt für das Haus in keiner Weiſe bindend Tas
Jntereſſe des Angeklagten kann hier kaum jemals in Frage
kommen denn wenn der Denunziant die körperliche Unterſuchung
verweigert wird kein Richter den Angeklagten verurtheilen

Geheimrath Leuthe Die Rechtſprechüng des Reichsgerichts
trägt den Bedürfniſſen der Praxis in jeder Weiſe Rechnung
Es iſt auch von keinem der Vorredner behauptet worden daß
das hier herangezogene Urtheil unzweckmäßig geweſen ſei

Abg Dr Förſter Antiſ Jch kann mich nicht für den Antrag
Rintelen erwärmen weil er die erforderlichen Maßnahmen ab
ſchwächen würde Mit ſeiner Annahme würden wir das kleinere
Uebel vermeiden um ein viel größeres dagegen einzutanſchen
Andererſeits bin ich aber auch der Meinung daß das beſtehende
Geſetz durchaus einer Abänderung bedarf Wenn wir uns auch
hier nicht als Oberinſtanz über das Reichsgericht ſtellen können
ſo hat der Reichstag doch das Recht ſich über ſeine Urtheile zu
äußern Jch hoffe daß es möglich ſein wird bis zur dritten
Leſung zu einem Vorſchlage zu kommen der genügende Vor
ſichtsmaßregeln für die Leibesunterſuchung von Perſonen ent
halten wird

Abg Beckh Frſ Vp Jch kann nicht für den Antrag Rin
telen ſtimmen da derſelbe ein zweiſchneidiges Schwert iſt Jn
der dritten Leſung würde ich für einen Antrag ſtimmen der die
Vermeidung von Härten bezweckt ohne die Nachtheile des An
trages Rintelen zu haben
Abg Dr von Marquardſen Dem Abg Rintelen bemerke
ich daß ich das was ich aus den Verhandlungen der Juſtiz
kommiſſion mitgetheilt nach meiner Erinnerung geſtützt
auf den mir gleichdenkenden und ſich in ſeiner Schrift
auch gleich äußernden Herrn von Schwarze geſagt habe
nicht auf Grund der Protokolle Wenn man jetzt ſo viel
auf dem Urtheil des Reichsgerichts herumreitet und meint das
ſei eigentlich die Urſache alles Uebels ſo muß ich ſagen die
Kommentare ſind zum großen Theil lange vor dem Urtheil des
Reichsgerichts geſchrieben Nach meiner Kenntniß der allge
meinen Meinung von Leuten die wirklich Urtheil haben war
man der Meinung daß hier ein ſolcher Unterſchied in den
beiden Paragraphen nicht ſtatuirt worden ſei Allerdings muß
ich ſchon aus Kollegialität vor der Auffaſſung unſerer werthen
Kommiſſion allen Reſpekt haben die eigentlich ſich ſelbſt etwas
umgekehrt hat aber in dieſer Materie ſind mir doch die Autori
täten der hervorragendſten Kommentatoren etwas mehr werth
als mit allem Reſpekt geſagt die Meinung die vorüber
gehend einmal eine Reichstagskommiſſion geäußert hat Jch
glaube auch darin nicht unrecht zu haben wenn wir gar keine
ſpeziellen Beſtimmungen über dieſen Punkt in der Strafprozeß
ordnung hätten ſo würde nach dem allgemeinen Grundſatz der
Wahrheitsunterſchlagung auch anzunehmen ſein daß eine ſolche
Unterſuchung eventuell zuläſſig iſt wenn dies nicht ausdrücklich
wie der Abg Rintelen will verboten würde Jch weiſe auf die
Strafprozeßordnung und die Praxis faſt aller anderen civili
ſirten Nationen hin Jch weiß keinen Fall etwa im engliſchen
oder franzöſiſchen Verfahren wo in einem ſolchen Punkt die
Unterſuchung der betreffenden Perſon ausgeſchloſſen iſt Jch
möchte Sie alſo bitten es bei dem zu laſſen was bisher
Rechtens iſt

Abg Stadthagen befürwortet nochmals den Antrag Rintelen
Mecklenburgiſcher Bundesbevollmächtigter v Langfeld Der

Abg Stadthagen hat vorhin einen Fall erwähnt der mir leider
nicht bekannt iſt Hätte mir der Abg Stadthagen das Material
vorher zugänglich gemacht ſo würde ich Auskunft darüber geben
können Ein Fall iſt mir aus der letzten Zeit bekannt der der
mecklenburgiſchen Juſtizverwaltung Veranlaſſung gegeben hat
ich mit dieſer Frage zu beſchäftigen Jn einem Verfahren
wegen Verbrechens gegen S 176 des Strafgeſetzbuches hatte der
Staatsanwalt die Unterſuchung der verletzten Perſon für er
forderlich erachtet und das Amtsgericht mit der Vornahme der
ſelben beauftragt Die Perſon weigerte ſich die Unterſuchung
vornehmen zu laſſen und das Amtsgericht erklärte daß ihm
geeignete Be r don tee zur Ueberwindung der Schwierigteiten
nicht zur Verfügung ſtanden Der Staatsanwalt beſchwerte ſich
beim Juſtizminiſterlum und dieſes entſchied dahin daß wenn
auch das Reichsgericht die Ausubung eines Zwanges zulaſſe
doch thunlichſt Rückſicht auf die verletzte Perſon zu nehmen und
beſonders zur Ueberwindung ihres Widerſtandes eine Hebamme
oder ſonſt eine geeignete Frau heranzuziehen ſei

Abg Schmidt Warburg Man könnte ja feſtſetzen daß eine
Unterſuchung dann ſtatthaft ſei wenn es ſich um Zwecke derVertheidigung handelt und nicht ſolche Perſonen in Frage ſtehen
die nach S 51 das Zeugniß verweigern können Aber das iſt
mir auch noch etwas weitgehend und es wird ſich daher

bis zur dritten Leſung eine andere Faſſung zu
ſuchen

Abg Stadthagen Jch kann nur dann konkrete Fälle zur
Kenntniß der Regierung bringen wenn ich die Gewißheit habe
daß nicht gegen jemand der mir etwas mitgetheilt hat ein Ver
fahren eingeleitet wird Das Mädchen von welchem ich ſprach
wohnt in Schwerin die Sache ſpielte beim Amtsgericht Wismar
und es handelte ſich um eine Perſon die ihr Zeugniß ver
weigern darf Möglicherweiſe iſt es derſelbe Fall den der Ver
treter der mecklenburgiſchen Regierung mitgetheilt hat Es darf
unter keinen Umſtänden ſo weit gehen daß die Unterſuchung zu
läſſig ſein ſoll an Perſonen die zur Zeugnißverweigerung be
rechtigt ſind

Abg Dr v Marquardſen betont nochmals daß er auf dem
Standpunkt der Kommentatoren ſtehe dieſe Auffaſſung habe er
auch ſchon früher gehabt

Abg Hanßmann üdd Vp erklärt in zweiter Leſung für
den Antrag Rintelen ſtimmen zu wollen

Hierauf wird der Antrag Rintelen angenommen und
mit dieſem Zuſatze der S 103

Nach s 112 Abſ 1 darf ein Angeſchuldigter nur dann in
Unterſuchungshaft genommen werden wenn dringende Verdachts
gründe gegen ihn vorhanden ſind und er entweder der Flucht
verdächtig iſt oder Thatſachen vorliegen aus denen zu ſchließen
iſt daß er die Spuren ſeiner That vernichten oder Zeugen oder
Mitſchuldige beeinfluſſen will Die Thatſachen ſind aktenmäßig
zu machen Jedoch ſoll nach Abſ 2 ein Flüchtverdacht u a
keiner weiteren Begründung bedürfen wenn der Angeſchuldigte
ein Heimathloſer oder Landſtreicher iſt

Hierzu beantragen Abgg Frohme und Stadthagen Soz
1 den Abſ 1 wie folgt zu faſſen

Der Angeſchuldigte darf nur dann in Unterſuchungshaft
enommen werden wenn Thatſachen vorliegen die dringende

Verdachtsgründe gegen ihn rechtfertigen und wenn ferner
Thatſachen vorliegen die es dringend verdächtig machen daß
er ſich der Unterſuchung oder der Veſtrafung durch die Flucht
entziehen wolle oder daß er Spuren der That vernichten oder
Zeugen oder Mitſchuldige zu einer falſchen Ausſage oder
Zeugen dazu verleiten werde ſich der Zeugenpflicht zu entziehen Die Thatſachen müſſen vor der Verhaftung ſich er
eignet haben und ſind aktenkundig zu machen Die Zuge örig
keit zu einer religiöſen oder politiſchen Partei iſt als That
ſache nicht zu erachten

2 Jn Abſ 2 die Worte Heimathloſer oder zu ſtreichen
s 114 der unverändert gebliebenen Straf Prozeß Ordnung

vor daß der Haftbefehl dem Verhafteten ſpäteſtens am
a nach ſeiner Einlieferung in das Gefängniß unter

Belehrung über das Rechtsmittel der Beſchwerde bekannt
gemacht werden ſoll und daß der Verhaftete in gleicher Friſt
richterlich zu vernehmen iſt

Abgg Frohme und Stadthagen Soz beantragen die

Halle Dienstag 24 November 1896

EEdek
Worte nach ſeiner Winter in das Gefängniß erſetzen
durch die Wort nach ſeiner Verhaftung

s 112 und 114 werden zuſammen berathen
Abg Frohme Soz begründet ſeine Anträge Es werde

ſeitens der Juſtizverwaltung ein ſehr ausgiebiger Gebrauch von
dem Recht der Verhaftung gemacht Dabei werde eine große
Anzahl der in Unterſuchungshaft Genommenen ſpäter frei
geſprochen den Schaden materiellen wie moraliſchen der
dem unſchuldig Verhafteten dadurch erwachſe könne man gar
nicht wieder gut machen Der achtungswürdigſte Mann könne
jetzt auf bloße Verdachtsgründe hin verhaftet werden ohne jeden
thatſächlichen Anhalt auf Grund eines unbeſtimmten Gefühls des
Richters oder ſchon wegen der Zugehörigkeit des Beſchuldigten
zu einer beſtimmten Partei Zum mindeſten müſſe verlangt
werden daß die Unterſuchungshaft auf beſtimmte der Vergangen
heit angehörende Thatſachen ſich ſtütze die der Beſchluß um an
greifbar zu ſein anführen müſſe daß ferner die Partei oder
Konfeſſionszugehörigkeit als ſolche niemals einen ausreichenden
Verhaftungsgrund abgeben dürfe Namentlich in Sachſen würden
Angeſchuldigte lediglich wegen ihrer Zugehörigkeit zur ſozial
demokratiſchen Vartei verhaftet und in Frankfurt a O habe
man andere Opfer dieſes politiſchen Verfolgungsſyſtems lediglich
zu dem Zweck verhaftet um ſie mürbe zu machen und Geſtänd
niſſe von ihnen zu erpreſſen die nicht einmal ſie ſelbſt betrafen
ſondern andere außenſtehende Perſonen So werde die Ver
haftung thatſächlich zur Erpreſſung von Gegenſtänden mißbraucht
Auch das Spitzelthum übe hier ſeine Wirküng und beſonders bei
Majeſtätsbeleidigungsprozeſſen werde die Verhaftung lediglich
auf Grund von Denunziationen verfügt Um dem Mißbrauch
den offenkundigen Verſtößen gegen Recht und Geſetz ein Ende
zu machen müſſe der Antrag angenommen werden

Geh Oberregierungsrath v Lenthe Der Antrag iſt in der
Kommiſſion faſt einſtimmig abgelehnt worden Wenn der Vor
redner anführt daß von der Unterſuchungshaft ein ſehr weit
gehender Gebrauch gemacht werde ſo kann das doch nicht zur
Rechtfertigung des Antrages dienen Es handelt ſich nicht
darum in welcher Weiſe das Geſetz augenblicklich vom Richter
zur Anwendung gebracht wird ſondern ob der Antrag
eine Verbeſſerung des beſtehenden Geſetzes enthält Die Be
merkungen des Vorredners über die Unterſuchungshaft die gegen
Sozialdemokraten verfügt ſei kann ich hier nicht auf ihre Richtig
keit prüfen Mit dem Urhheil daß man ſich nicht mehr auf die
Gewiſſenhaftigkeit und Pflichttreue der Richter bei Anwendung
des Geſetzes verlaſſen könne ſtehen die Sozialdemokraten jeden
falls allein Sind dem Abgeordneten Frohme Thatſachen be
kannt geworden welche eine mißbräuchliche Anwendung des Ge
ſetzes darthun ſo kann ich nur bedauern daß er ſie nicht an zu
ſtändiger Stelle bekannt gegeben und weiter verfolgt hat Jch
kann in dem Antrage der Sozialdemokraten nur eine ſtiliſtiſche
Verſchlechterung des jetzigen Geſetzes erblicken Wenn dringende
Verdachtsgründe vorliegen müſſen ſie ſich nothwendig auf That
ſachen ſtützen und daß dieſe Thatſachen in der Vergangenheit
liegen müſſen iſt ſo ſelbſtverſtändlich daß es meiner Meinung

nach unverantwortlich wäre das in einen Geſetzesparagraphen
aufzunehmen Daß ein Gericht die Verhaftung lediglich auf die
Zugehörigkeit zu einer konfeſſionellen Gruppe oder einer be
rer Partei begründet hätte iſt mir auch nicht bekannt ge
worden

Abg Frohme Jch habe wiederholt Mittheilungen über miß
bräuchliche Anwendung des Geſetzes an die zuſtändigen Stellen
gehen laſſen es iſt nie etwas was ich hätte wünſchen können
darauf erfolgt Wir ſtehen doch mit unſerem Urtheil wahrhaftig
nicht allein Gerade in den letzten zwei Jahren ſind aus den
Kreiſen der Juriſten ſelbſt und der hohen Beamten Stimmen
laut geworden die ſich mit unſerer Darlegung und Ueberzeugung
vollkommen decken Es iſt Jhnen auch bekannt daß die Ham
burger Nachrichten, das Organ des Fürſten Bismarck den
Organen der Juſtizverwaltung anempfohlen hat Recht und
Geſetz zu beugen wenn es ſich um einen Sozialdemokraten handelt
und Fürſt Bismarck weiß was er der Juſtiz bieten kann Jch
erinnere auch an das Streberthum im deutſchen Richterſtande
das grä im Jntereſſe der Bismarck ſchen Politik großgezogen
worden iſt

Abg Stadthagen Soz Bis jetzt ſind alle die Fälle un
widerſprochen geblieben die wir heute angeführt haben Wir
haben deshalb alle Veranlaſſung zu behaupten daß der Mangel
an Vertrauen zum Richterſtand begründet iſt Die Herren
ſollten uns danken daß wir das angebliche fundamentum

Was That
ſage im objektiven Sinne iſt iſt oft ſchwer zu beurtheilen An
ich iſt die Zugehörigkeit zu einer Partei keine Thatſache aber

regnorum die Gerechtigkeit nterſüten wollen

3 wie ſie im Urtheil hervorgehoben wird wird ſie als That
ache im juriſtiſchen Sinne betrachtet So iſt in einem Urtheil
gegen mich ausgeſprochen worden Der Umſtand daß Stadt
hagen der ſozialdemokratiſchen Partei angehört beweiſt daß er
die Abſicht der Beleidigung hatte Aehnliches wiederholt ſich
ſehr oft Deshalb iſt unſer Antrag nicht überflüſſig Es
herrſcht in der Bevölkerung eine außerordentlich große Be
unruhigung darüber daß die Unterſuchungshaft ſo leicht herbei
geführt werden kann daß ſich Fälle von ungerechtfertigten Ver
haftungen ſo oft wiederholen Redner degründet ferner den
zweiten ſozialdemokratiſchen Antrag wonach der Haftbefehl
dem Verhafteten ſpäteſtens am Tage der Verhaftung zugeſtellt
werden muß

Abg Dr Förſter Antiſ Jch glaube kaum daß die Antrag
ſteller mit ihrem Antrage etwas Weſentliches gewinnen werden
denn es kommt mehr auf die Praxis als auf die Theorie an
Der Begriff Thatſache würde auch künftig ſehr dehnbar
bleiben Jch perſönlich habe ſonſt nichts gegen den Antrag und
werde ihm zuſtimmen Jch möchte aber noch eine Bitte an Sie
richten Ziehen Sie nicht bei jeder Gelegenheit den Namen
Bismarck in die Debatte Auch wir haben uns über Fälle wie
die von Jhnen angeführten zu beklagen Aber das hängt nicht
mit dem Bismarck ſchen Regime zuſammen Es iſt jeder
Regierungsgewalt eigen daß ſie von ihrer Macht ausgiebigen
Gebrauch macht

Abg Haußzmann ſüdd Volksp ſpricht ſich für die Anträge
Stadthagen Frohme aus

Die Anträge zu 8 112 werden abgelehnt der Antrag zu
s 114 wird angenommen
p 3 Wahl eines Vertheidigers für den Angeklagten

eantrag
Abg v Strombeck Ctr folgenden Zuſatz

Die Vollmachten der Vertheidiger ſind
öffentlichen Klage ſtempelfrei

Geh Oberjuſtizrath Vierhans bittet den Antrag abzulehnennicht aus fiskaliſchen Gründen der Stempel aus dieſen Vor

machten ergebe einen kaum nennenswerthen Betrag ſondern
aus dem prinzipiellen Grunde daß er aufs Tiefſte in das Verhältniß zwiſchen Reichs und Landesgeſetzgebung einſchneide
Zuden würde die Vollmacht erſt dann ſtempelpflichtig wenn ſie
als Urkunde den Prozeßakten einverleibt werde Jn Strafa könne aber ein Vertheidiger auch ohne Vollmacht Agf

reten
Abg Beckh freiſ Volksp erklärt ſich gegen den Antrag der

aber bei der Abſtimmung angenommen wird
144 der Str Pr O lautet
Die Auswahl des zu beſtellenden Vertheidigers erfolgt durchden Vorſitzenden des Gerichts aus der Zadi et a See

dieſes Gerichts wohnhaften Rechtsanwälte Für vas vor

im Falle der

Verfahren erfolgt die Beſtellung durch den Amts
er

Auch Juſtizbeamte welche nicht als Richter angeſtellt ſindſowie ſolche MRechtskundige welche die vorgeſchriebene ne
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Prüfung für den Juſtizdienſt beſtanden haben können als
Vertheidiger beſtellt werden
Die Regierungsvorlage hat daran nichts geändert die Kom

miſſion dagegen Abſ 2 wie folgt gefaßt 3
Auch Rechtskundige welche die vorgeſchriebene erſte Prü

fung im Juſtizdienſt beſtanden haben können als Vertheidiger
beſtellt werden und ſofern dies nicht ausführbar iſt auch
Juſtizbeamte welche nicht als Richter angeſtellt ſind
Abg Dr Stevhan Beuthen Centr beantragt

a in g 144 der Kommiſſionsvorlage die Worte
und ſofern dieſes nicht ausführbar iſt auch Juſtizbeamte

welche nicht als Richter angeſtellt ſind
uſtreichen

und dafür folgenden dritten Abſatz anzufügen
Jſt die Beſtellung des Vertheidigers gemäß Abſatz 1 und 2

nicht ausführbar ſo kann die Vertheidigung Juſtizbeamten
welche nicht als Richter angeſtellt ſind übertragen werden

c falgenden vierten Abſatz anzuſchließen
Jn Strraffſachen welche zur Zuſtändigkeit der Schwurgerichte

gehören dürfen nur Rechtsanwälte zu Vertheidigern beſtellt
werden

Abg Dr Stephan Ctr begründet dieſe Anträge Durch die
Nummern a und b ſollten die Gerichte darauf hingewieſen
werden daß in erſter Linie ſoweit angängig Rechtsanwälte zu
Vertheidigern beſtellt werden müßten und die ſubalternen Be
amten möglichſt davon ausgeſchloſſen ſein ſollten Von größerer
Wichtigkeit ſei der Antrag sub e in Schwurgerichtsſachen aus
ſchließlich Rechtsanwälte als Vertheidiger zuzulaſſen Es ent
ſpreche dies der Wichtigkeit der Strafſache und dem Jntereſſe
des Angeklagten

Geheimrath v Lenthe Ob Sie den beiden erſten Anträgen
ſtattgeben wollen ſtelle ich Jhrem Ermeſſen anheim Was den
dritten Antrag betrifft der ein abſolutes Verbot ausſprechen
will daß Referendare in Schwurgerichtsſachen nicht vertheidigen
dürfen ſo liegt wohl zu einem ſolchen ſtrikten Verbot kein Grund
vor Jn Schwurgerichtsſachen kann es ſehr wohl liegen daß
nach gewiſſenhafter Erwägung der Schwere des Falles und mit
Rückſicht auf die Perſon des Referendars gegen deſſen Beſtellung
nichts einzuwenden ſein wird Jmmerhin wird die Beſtellung
eines Referendars nur die Ausnahme ſein Aber ganz zu ent
behren iſt ſie nicht ſchon mit Rückſicht auf das vorbereitende
Verfahren vor dem Amtsrichter Jn dieſer Hinſicht geht der
Antrag Stephan viel zu weit

Abg Günther nl Auch meinerſeits befürworte ich die
Annahme der Anträge Stephan zu a und b Dagegen kann ich
den Antrag sub e nicht gut heißen Die Juſtizverwaltung muß
die Referendare auch in der Vertheidigung in Schwurgerichts
ſachen ausbilden

Abg Dr Stephan Ctr ändert die Nr e dahin ab daß in
der zweiten Zeile hinter dürfen eingeſchoben werden ſoll in
der Hauptverhandlung

Die ſämmtlichen Anträge werden hierauf angenommen und
nen der auf dieſe Weiſe abgeänderte S 144 nach der Kommiſſions
aſſung

Nach dem unverändert gebliebenen S 150 der Strafprozeßord
nung ſollen dem beſtellten Vertheidiger die Gebühren aus der
Staatskaſſe erſetzt werden

Die Abgg Minnckel und v Strombeck beantragen hierzu
folgenden Zuſatz

Jm Falle der nothwendigen Vertheidigung hat der vom An
geklagten als Vertheidiger gewählte Rechtsanwalt auf Zahlung
von Gebühren aus der Staatskaſſe Anſpruch jedoch nur abzüg
lich des Betrages welcher dem bereits beſtellten Vertheidiger
aus der Staatskaſſe zu zahlen iſt
Abg Munckel begründet den Antrag
Geheimrath Vierhans widerſpricht demſelben in fiskaliſchem

Jntereſſe Der Antrag wünde dazu führen daß die Angeklagten
ſich ſehr viel öfter einen Vertheidiger wählen würden wodurch
dem Staat eine ganz beträchtliche Menge von Mehrausgaben er
wachſen dürften Jm weiteren würde der Antrag dazu führen
daß ſich eine große Menge jüngerer Vertheidiger zu der Offizial
vertheidigung drängen würden

Abg Munckel widerſpricht der Anſicht daß ſich die Anwälte
zur Offizialvertheidigung drängen Es handele ſich hier um ähn
liche Verhältniſſe wie bei den Krankenkaſſen bezüglich der freien
und unfreien Aerztewahl

Geh Rath Vierhaus Die preußiſche Juſtizverwaltung iſt
davon ausgegangen die Offizialvertheidigung gleichmäßig unter
die einzelnen Anwalte zu verthe len und wenn Sie dem Antrage
Munckel ſtatigeben ſo werden ſich Mißſtände namentlich in
grotzen Städten nicht vermeiden laſſen Es ſpricht alſo nicht
allein das fiskaliſche ſondern auch das organiſatoriſche Jntereſſe
gegen den Autrag

Der Antrag Munckel wird angenommen und mit dieſer
Aenderung der S 150

8 152 lautet
Zur Erhebung der öffentlichen Klage iſt die Staatsanwalt
ſchaft berufen

Dieſelbe iſt ſoweit nicht gefetzlich ein Anderes beſtimmt iſt
verpflichtet wegen aller gerichtlich ſtrafbaren und verfolgbaren
Handlungen einzuſchreiten ſofern zureichende thatſächliche Anhalts
punkte vorliegen

Die Kommiſſion hat folgenden dritten Abſatz hinzugefügt
Die Staatsanwaltſchaft iſt berechtigt die Erhebung der öffent

lichen Klage wegen mangelnden öffentlichen Jntereſſes abzulehnen
wenn eines der nachſtehend bezeichneten Vergehen in Frage ſteht
1 das Vergehen des Hausfriedensbruchs in den Fällen des 8 123
des Strafgeſetzbuchs 2 das Vergehen der Körperverletzung im
Falle des s 223 a des Strafgeſetzbuchs 3 das Vergehen der Be
drohung mit der Begehung eines Verbrechens im Falle des 8 241
des Strafgeſetzbuchs 4 das Vergehen des ſtrafbaren Eigennutzes
im Falle des S 289 des Strafgeſetzbuchs 5 das Vergehen der
Sachbeſchädigung im Falle des S 303 des Strafgeſetzbuchs

Abg v Buchka konſ beantragt den dritten Abſatz zu ſtreichen
Aba Simburg konſ Jch bitte Sie entſprechend dem An

trage v Buchka den dritten von der Kommiſſion hinzugefügten
Abſatz zu ſtreichen Nach meiner Meinung iſt es nur ſchwer zu
entſheiden wo die Grenze des öffentlichen Jntereſſes bei den in dieſem
Abſatz bezeichneten Delikten liegt Jn allen Fallen wo hier der Staats
anwalt die öffentliche Anklage erheben kann wäre nach dieſem Ab
ſatz der Verletzte auf den Weg der Privaiklage verwieſen Eine
ſolche Ausdehnung des Privatklageverfahrens halte ich doch für
ſehr bedenklich Durch die Privattlage wird dem Verletzten das
wichtigſte Beweismittel genommen der eigene Eid Ueberdies iſt
die Privatklage ſo koſtſpielig daß der Verketzte in vielen Fällen
auf dieſes Rechtsmittel verzichten würde der Thäter alſo voll
kommen ſtraflos bliebe

Geheimrath Lneas bittet um Ablehnung des Antrags Das
Prinzip minima non curat praetor habe ſich bisher nach jeder
Richtung bewährt und gerade in den Fällen des Hausfriedens
bruches und der Körperverletzung gebe es eine Reihe von Faällen
wo der Staatsanwait zur Zeit eingreifen müſſe trotzoem ein
öffentliches Jntereſſe nicht vorliege Eine Beſorgniß daß öfler
eine Beſirafung nicht eintreten werde ſei inſofern nicht gerecht
fertigt als die Privatklage nur ein ſubſidiäres Rechtsmittel ſei

der Staatsanwalt in jedem Falle zuerſt angegangen werden
müſſe

Redner macht hier eine Pauſe um nach dem vor ihm ſtehenden
Glaſe Waſſer zu greifen

Präſident Frhr v Boul vertagt darauf in der Meinung daß
der Redner geſchloſſen die Fortſetzung der Berathung auſ
Dienstag 1 Uyr wodurch die Ausführungen des Redners unter
der Heiterkeit des Hauſes ein plötz i hes Ende finden
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